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Bremerhaven, 20.06.2025 

  
 
 

M i t t e i l u n g  N r . MIT-       StVV-FS 50/2025  (§ 39 GOStVV) 

zur Anfrage nach § 39 GOStVV  

der Stadtverordneten  

der Fraktion 

vom  

Thema: 

 

 

 

FS - 50/2025 

Julia Tiedemann 

Bündnis Deutschland 

19.06.2025 

Wie geht der Magistrat mit dem Urteil des 

Verwaltungsgerichtes Bremen zu den Er-

schließungsbeiträgen in der Lycker Straße 

um?  

Beratung in öffentlicher Sitzung: Ja Anzahl Anlagen:       

 
 
 

I. Die Anfrage lautet: 
 
Im jahrelangen Rechtsstreit um die Erschließungsbeiträge in der Lycker Straße hat das Verwal-
tungsgericht Bremen am 26. Mai 2025 (Az. 2 K 1415/23) entschieden, dass die von der Stadt 
Bremerhaven angewandte Erschließungsbeitragssatzung unwirksam ist. Eine Heilung des 
Problems oder eine Revision des Urteils sind nicht ausgeschlossen, dennoch wird die derzeiti-
ge Situation Einfluss auf das verwaltungsrechtliche Handeln und die Erhebung von Bescheiden 
zur Festsetzung von Erschließungsgebühren haben. Vor diesem Hintergrund fragen wir den 
Magistrat:  
 
1. Wie wirkt sich die Unwirksamkeit der Satzung auf laufende oder geplante Erschließungs-
maßnahmen und deren Finanzierung aus, und mit welchen finanziellen Mindereinnahmen muss 
die Stadt im laufenden Jahr rechnen?  
 
2. Welche politischen und juristischen Schritte sind geplant, um schnellstmöglich eine rechtssi-
chere Neufassung der Satzung zu verabschieden, und inwieweit wird dabei die Öffentlichkeit 
einbezogen?  
 
3. Wird im Zuge einer rechtssicheren Neufassung der Satzung über eine teilweise Abschaffung 
der Erschließungsgebühren nachgedacht – etwa durch eine Erhebung nur bei Neuerschlie-
ßung?  
 
 

II. Der Magistrat hat am 25.06.2025 beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beant-

worten: 
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Als Reaktion auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes Bremen betreffend die Veranlagung von 
Erschließungsbeiträgen in der Lycker Straße wird ein Berufungsverfahren vor dem Oberverwal-
tungsgericht Bremen angestrebt. In Absprache mit dem Rechtsamt der Stadt Bremerhaven 
können zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus prozesstaktischen Erwägungen keine weiteren Aus-
künfte zum laufenden Verfahren erteilt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grantz 
Oberbürgermeister 

 


